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Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 36 vom 
10. Oktober 1946 — veröffentlicht im 
Amtsblatt des Kontrollrates in Deutsch
land vom 31. 10. 1946 — wird die Neu
errichtung von Verwaltungsgerichten in 
allen Zonen und in Berlin angeordnet. 
In der Sowjetischen Besatzungszone 
hatte lediglich Thüringen schon vorher 
mit dem Aufbau der Verwaltungs
gerichtsbarkeit begonnen. In Anerken
nung des Grundsatzes, daß gegen jede 
Entscheidung der Verwaltung die ver
waltungsgerichtliche Überprüfung ge
geben ist (Generalklausel) konnte hier 
die nach 1945 einsetzende Verwaltungs
unsicherheit weitgehend eingeschränkt 
werden.
Gerade an Thüringen sollte sich aber 
schon frühzeitig die tatsächliche Ein
stellung der sowjetzonalen Machthaber 
beweisen. Obwohl die SMAD in Karls
horst nur an Mecklenburg, Branden- 
buru. SachsenAnhalt und Sachsen nach 
Erlaß des Kontrqllratsgesetzes Nr. 36 
die Anweisung richtete, die Verwal
tungsgerichtsbarkeit wieder herzu
stellen, wurde von der sowjetzonalen 
Einheitspartei auch für Thüringen die 
Abschaffung der Generalklausel und die 
scharfe Beschneidung der Möglichkeiten 
zur Überprüfung der Verwaltungsakte 
gefordert. Gegen die Stimmen der da
mals noch selbständigeren sogenann
ten bürgerlichen Parteien, der CDU und 
LDP, und mit äußerster Polemik gegen 
die führenden Juristen des Thüringer 
Oberverw.-Gerichts in Jena wurde am 
7. Oktober 1948 das neue Thüringer 
Verwaltungsgerichtsgesetz von der SED 
mit Unterstützung der SMA durchge
setzt. Damit war auch in dem einzigen 
Land der sowjetischen Besatzungszone, 
das von sich aus begonnen hatte, der 
Verwaltungsmacht Grenzen zu setzen, 
der Willkürherrschaft der SED freie 
Bahn beschaffen. Der frühere Präsident 
des Thüringer Oberverwaltungsgerichts 
in Jena, Hellmuth Loening, berichtet 
über den Kampf um den Rechtsstaat in 
Thüringen im „Archiv für öffentliches 
Recht" Nr. 36 Seite 56 ff. ausführlich.
In den übrigen Ländern wurde bereits 
von vornherein in den Gesetzen über 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit das 
Tätigwerden dieser Gerichte weitgehend 
eingeschränkt. Besonders bezeichnend 
ist es jedoch, daß in Sachsen und Sach
sen-Anhalt, obwohl die gesetzliche An
ordnung durch den Landtag gegeben 
wurde, die 'Verwaltungsgerichte bis jetzt 
ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen 
haben. Auch in Ostberlin ist von der 
Bildung eines Verwaltungsgerichts bis
her nichts bekannt geworden. In Meck
lenburg übt der Verwaltungsgerichtshof 
z. Z. nur eine rechtsgutachtliche Tätig
keit aus. Schon seit langer Zeit liegen 
hier Klagen über Enteignungen im 
Zuge der Bodenreform vor, die jedoch 
bisher nicht behandelt worden sind. 
Auch sonstige Entscheidungen sind seit 
längerer Zeit nicht gefällt.
In Brandenburg und Thüringen treten 
die Verwaltungsgerichtshöfe noch zu

sammen. Aber auch hier wurden we
sentliche Entscheidungen nicht getroffen. 
In der Hauptsache beruht die Tätigkeit 
ebenfalls in der Abfassung von Vorbe
scheiden und in Rechtsgutachten, die 
auf eine politische Erklärung von Maß
nahmen der Verwaltungsbehörden hin
auslaufen. Damit sind jedoch Sinn und 
Inhalt einer Verwaltungsgerichtsbarkeit 
nicht erfüllt und wird dem Rechtsschutz
bedürfnis der Bevölkerung nicht genügt. 
Besonders bezeichnend ist weiter, daß 
nun auch in Thüringen, dem einzigen 
Land, in dem Entscheidungen der Woh
nungsbehörden noch der verwaltungs
gerichtlichen Überprüfung unterlagen, 
diese Entscheidungen der Zuständigkeit 
der Verwaltungsgerichte entzogen wor
den sind.

Berlin-Zehlendorf-West, den 5. Juni 52 
Limastr. 29

gez. (K. F. Teupitz)
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Gesetz
über die Verwaltungsgeriehtsbarkeit im 

Lande Mecklenburg 
(Verwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz).

Auf Grund des Art. 68 der Landesver
fassung hat der Landtag das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit verkün
det wird:
I. Aufbau der Verwaltungsgerichtsbar

keit.
§ 1

(1) Für das Land Mecklenburg wird ein 
Verwaltungsgerichtshof errichtet.

II. Zuständigkeit des Verwaltungsge
richtshofes.

§ 7
(1) Die Klage vor dem Verwaltungsge
richtshof ist nur gegen Verfügungen und 
Entscheidungen Mecklenburgischer Be
hörden oder Dienststellen und nur in 
denjenigen Verwaltungsstreitigkeiten zu
lässig, in denen sie durch Gesetz aus
drücklich zugelassen ist oder künftig zu
gelassen wird. Die Klage ist insbeson
dere zulässig:
1. soweit in Gesetzen nichts anderes be

stimmt ist, gegen Verfügungen von 
Dienststellen des Landes, eines Krei
ses oder einer Gemeinde, die zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung erlassen sind. 
Die Klage kann in diesen Fällen nur 
auf die Behauptung gestützt werden, 
daß die Verfügung rechtlich nicht 
begründet und daß der Kläger hier
durch in einem ihm zustehenden 
Recht verletzt oder mit einer ihm 
nicht obliegenden Verbindlichkeit be
lastet sei. Ausgeschlossen ist die 
Klage, wenn und soweit die Verfü
gungen nach freiem Ermessen zu 
treffen war.
Die Klage ist auch gegen die An
drohung oder die Festsetzung und 
Ausführung eines Zwangsmittels zu
lässig.

2. in allen Fällen, in denen nach reichs- 
oder landesgeestzlicher Vorschrift ein

Rekursverfahren entsprechend den 
§§ 20 oder 21 der Gewerbeordnung 
vorgesehen ist;

3. wegen Streitigkeiten über die Ge
meinde- oder Kreisangehörigkeit und 
über die Teilnahme an der Be
nutzung von Gemeinde- und Kreis
einrichtungen ;

4. wegen Veranlagung und Heran
ziehung zu öffentlichen Abgaben 
und Naturaldiensten, soweit gesetz
lich nichts anderes bestimmt ist;

5. wegen Streitigkeiten über die Höhe 
der Entschädigung in einem Enteig
nungsverfahren ;

6. wegen Versagung oder Zurücknahme 
der Erlaubnis zur Ausübung eines 
Gewerbes oder Berufes, sofern für 
die Ausübung eine besondere Zu
lassung erforderlich ist (Ärzte, Tier
ärzte, Apotheker, Krankenpfleger, 
Säuglings-, Kinder- und Wochen
pfleger, med. techn. Gehilfen oder 
Assistenten, Dentisten, Heilpraktiker, 
Hebammen, Rechtsanwälte, Rechts
beistände, Steuerberater, Helfer in 
Steuersachen, Versteigerer u. s.).

7. gegen die Versagung oder Ent
ziehung der Großhandels- oder Ein
zelhandelsgenehmigung sowie der 
Genehmigung zur Ausübung eines 
selbständigen Handwerks ;

8. wegen Streitigkeiten über die Zuge
hörigkeit zur Handwerkskammer und 
zur Industrie- und Handelskammer 
sowie wegen Streitigkeiten über die 
Festsetzung der Beiträge.

(2) Die Erhebung der Klage ist erst zu
lässig, nachdem ein Einspruchsverfahren 
gemäß § 8 stattgefunden hat.
(3) Das Verwaltungsgericht muß die 
Klage zurückverweisen, wenn nicht die 
Rechtmäßigkeit der angefochtenen Ver
waltungsmaßnahmen bezweifelt wird.

§ 8
(1) Gegen den Bescheid einer Verwal
tungsstelle steht dem Betroffenen der 
Einspruch zu. Der Einspruch ist inner
halb eines Monates nach Empfang des 
Bescheides schriftlich bei der Verwal
tungsstelle einzulegen, die den Bescheid 
erlassen hat.
(2) Gibt die Verwaltungsstelle dem Ein
spruch nicht statt, so hat sie den Ein
spruch der Beschwerdeinstanz zur Ent
scheidung vorzulegen. Der Einspruch 
gilt dann als Beschwerde. Beschwerde
instanzen sind, falls gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist:

bei kreisangehörigen Gemeinden die 
Gemeindevertretung 
und als weitere Instanz der Kreistag; 
bei Stadt- und Landkreisen die Stadt
verordnetenversammlung bzw. der 
Kreistag;
bei den Verwaltungsstellen des Lan
des das zuständige Ministerium.

Im Beschwerdeverfahren soll nach Mög
lichkeit dem Antragsteller Gelegenheit 
zum mündlichen Vortrag gegeben wer
den.
(3) Gegen die ablehnende Beschwerde
entscheidung findet innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen nach Zustellung der Ent
scheidung in den gemäß § 7 zulässigen 
Fällen die Klage im Verwaltungsstreit
verfahren statt.
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